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B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung Nr. 6/2023 
des Haupt- und Finanzausschusses 

am Donnerstag, 09.11.2023 
 

 

 
öffentliche Sitzung 
 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Entgelte 
für die Kindertagesbetreuung 

VL-152/2023 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Betreuungszeiten für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen „Gelsterzwerge“ (Kernstadt), „Kleine Strolche“ (Laudenbach) und 
„Pusteblume“ (Rommerode) wie folgt: 
 
Basismodul ist für alle Kinder: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
für die Krippe werden folgende Erweiterungsmöglichkeiten angeboten: 
Erweiterung 1: 7:00 bis 8:00 Uhr 
Erweiterung 2: 12:00 bis 14:30 Uhr 
Erweiterung 3: 14:30 bis 15:00 Uhr 
Erweiterung 4: 15:00 bis 16:00 Uhr 
 
für die altersübergreifenden Gruppen werden folgende Erweiterungsmöglichkeiten angeboten: 
Erweiterung 1: 7:00 bis 8:00 Uhr 
Erweiterung 2: 12:00 bis 13:00 Uhr 
Erweiterung 3: 13:00 bis 14:00 Uhr 
Erweiterung 4: 14:00 bis 15:00 Uhr 
Erweiterung 5: 15:00 bis 16:00 Uhr 
 
Nur in der Einrichtung in Rommerode (Standort des geplanten Familienzentrums) wird darüber 
hinaus eine zusätzliche Erweiterung von 16:00 bis 17:00 Uhr angeboten. Das Angebot erfolgt unter 
dem Vorbehalt, dass zur tatsächlichen Umsetzung mindestens 8 Kinder die Erweiterung vertraglich 
in Anspruch nehmen. 
 
Für die Inanspruchnahme der Betreuung werden folgende Entgelte festgesetzt: 
32 €/Monat pro Tagesbetreuungsstunde für Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben, wobei 
die ersten sechs Stunden täglich entgeltfrei sind; 
47,33 €/Monat pro Tagesbetreuungsstunde für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. 
 
Soweit U3-Geschwisterkinder betreut werden, wird für das 2. und jedes weitere Kind das 
Betreuungsentgelt um 50 % reduziert. 
 
Die Entgelte für die Inanspruchnahme der Kinderbetreuung sollen über einen Zeitraum von 2 Jahre 
nach der Erhöhung nicht geändert werden. 
 
Die Festsetzung der geänderten Betreuungszeiten sowie der geänderten Entgelte soll zum 
01.05.2024 in Kraft treten. 
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Anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

8 8 0 0 
 
 

 




